Abgrenzungen von Maßnahmen der 1. und 2. Säule

Gegenüberstellung der Förderung im Rahmen des MEPL II und der Förderung nach 
Verordnung (EG) Nr. 479/2008 in Baden-Württemberg
	Fördergegenstand
	Zuwendungs​empfänger
	Maßnahme im MEPL II gemäß VO (EG) Nr. 1698/2005
	Maßnahme des Struktur- und Qualitätsprogramms Weinbau

 gemäß VO (EG) Nr. 479/2008
	Bemerkungen

	Code 123
Erhöhung der Wertschöpfung bei land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen

	· Materielle und immaterielle Investitionen  in Verarbeitungseinrichtungen, in Inf​rastrukturen von Weinbaubetrieben und in die Vermarktung von Wein. Erzeugung und Vermarktung sowie Entwicklung neuer Erzeugnisse, Verfahren und Techniken im Zusam​menhang mit den Erzeugnissen im Sinne von Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 479/2008.
	Erzeugergemein​schaften, -zusammen​schlüsse und Unternehmen für die Verarbeitung und/oder Vermarktung von Wein
	nein
	ja

Investitionen 
(Artikel 15)
	

	Code 121 
Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe

	· Investitionen in bewegliche und unbewegliche Anlagen für die Traubenerzeugung bis zur Ernte.
	Weinbaubetriebe 


	ja
	nein
	



	· Materielle und immaterielle Investitionen  in Verarbeitungseinrichtungen und in die Vermarktung von Wein. Entwicklung und Vermarktung neuer Erzeugnisse, Verfahren und Techniken im Zusam​menhang mit den Erzeugnissen im Sinne von Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 479/2008.
	Weinbaubetriebe

	nein
	ja

Investitionen 
(Artikel 15)
	


	Fördergegenstand
	Zuwendungs​empfänger
	Maßnahme im MEPL II gemäß VO (EG) Nr. 1698/2005
	Maßnahme des Struktur- und Qualitätsprogramms Weinbau

 gemäß VO (EG) Nr. 479/2008
	Bemerkungen

	Code 121 
Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe

	· Verbesserung der Bewirtschaftung durch Erstellung einer modernen Wein​bergs​anlage durch Sortenanpassung und/oder Verbesserung der Bewirtschaftung.

	Bewirtschafter von Rebflächen gemäß Weinbaukartei
	nein
	ja

Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen 
(Artikel 11)
	

	· Ortsfeste Installation von Tröpfchenbewässerungsanlagen in Rebflächen
	Bewirtschafter von Rebflächen gemäß Weinbaukartei
	nein
	ja

Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen 
(Artikel 11)
	

	Code 125
Verbesserung und Ausbau der Infrastruktur im Zusammenhang mit der Entwicklung und Anpassung der Land- und Forstwirtschaft

	· Wiederbestockung nach einer Flurbereinigung (Code 125.1), Aufbau von Rebflächen nach Bodenordnungsverfahren
	· Bewirtschafter von Rebflächen gemäß Weinbaukartei
	nein
	ja

Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen 
(Artikel 11)
	

	· ländliche Bodenordnung einschl. Nutzungs- und Pachttausch
	Teilnehmergemeinschaften

Gemeinden und Gemeindeverbände,

· natürliche Personen und Personengesellschaften sowie juristische Personen des pri​vaten Rechts,

Wasser- und Bodenverbände sowie vergleichbare Körperschaften
	ja
	nein
	

	· ländliche Infrastrukturmaßnahmen zur Erschließung landwirtschaftlicher Entwicklungspotenziale (z.B. Infrastruktur für Bewässerungsanlagen in gemeinschaftlichen Anlagen bis zur privaten Flurstücksgrenze)
	
	
	
	

	· der Neubau befestigter Verbindungswege und landwirtschaftlicher Wege oder die Befestigung von solchen Wegen
	
	
	
	


Erklärung:
Baden-Württemberg wird die Fördermöglichkeiten gem. VO (EG) Nr. 479/2008 entsprechend dem Nationalen Stützungsprogramm Weinbau, Regionalteil Baden-Württemberg, anwenden. 

Es wird zugesichert, dass mit Umsetzung des Regionalteils Baden-Württemberg diejenigen Vorhaben, die künftig über die Weinmarktordnung gefördert werden, aus der ELER-Förderung ausgeschlossen werden. Die Anpassung des MEPL erfolgt mit der nächsten Änderung des MEPL.

Erläuterungen:
Der Weinbau in Baden-Württemberg ist zu 75 % genossenschaftlich organisiert. Darüber hinaus bestehen Kellereien und Weingüter, die ca. 15 % der Fläche bündeln. Hinzu kommen viele kleine Weinbaubetriebe, die Weinbau z.B. auch im Nebenerwerb oder im Rahmen eines landwirtschaftlichen Gemischtbetriebes betreiben oder ausschließlich Trauben erzeugen.

Baden-Württemberg verfolgt mit der Investitionsförderung nach Art. 15 der Weinmarktorganisation vor allem das Ziel, die Erzeugergemeinschaften, Kellereien und Weinbaubetriebe in ihrer Wettbewerbskraft zu stärken.

Aufgrund der Strukturen und des dargestellten Hauptzieles ist die Abgrenzung der Investitionsförderung nach der 1. beziehungsweise 2. Säule wie folgt vorgesehen:

· Investitionen zur Erhöhung der Wertschöpfung in Verarbeitungs- und Vermarktungsunternehmen der Weinwirtschaft werden ausschließlich im Rahmen der 1. Säule, der Weinmarktorganisation, gefördert.

· Materielle und immaterielle Investitionen in Weinbaubetrieben in die Verarbeitung und in die Vermarktung von Wein sowie in die Entwicklung und Vermarktung neuer Erzeugnisse, Verfahren und Techniken (im Zusammenhang mit den Erzeugnissen im Sinne von Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 479/2008) werden ebenfalls im Rahmen der 
1. Säule, der Weinmarktorganisation, gefördert.

· Investitionen in Weinbaubetriebe in bewegliche und unbewegliche Anlagen für die Traubenerzeugung bis zur Ernte werden nach ELER (Code 121) gefördert.

Vorhaben, die künftig auf der Basis der Weinmarktordnung gefördert werden, sind somit aus der ELER-Förderung ausgeschlossen.
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